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1. Einleitung 

Planungsziel ist die Entwicklung eines Feuerwehrstandortes südwestlich des beste-

henden Einkaufszentrums „Kritzmow Park“. Dazu hat die Gemeindevertretung der 

Gemeinde Kritzmow in ihrer Sitzung am 25.08.2020 den Aufstellungsbeschluss 

gefasst.  

Die dazu notwendige Erschließung des Geltungsbereiches ist über den Zanderweg 

gesichert. Der Entwurf des Flächennutzungsplans der Gemeinde Kritzmow stellt den 

Geltungsbereich bereits als Fläche für den Gemeinbedarf dar.  

Um den Neubau der Feuerwehr Kritzmow planungsrechtlich vorzubereiten, ist die 

Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche geplant, auf der die Errichtung von öffentli-

chen Gebäuden für Feuerwehr mit gemeindlichen Nebengebäuden und Nebenanla-

gen möglich sein soll. Flächen für Gemeinbedarf im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 5 

BauGB sind Flächen für Anlagen oder Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen 

und in denen eine öffentliche Aufgabe wahrgenommen wird. Bei Flächen für den 

Gemeinbedarf kann, anders als bei Baugebieten, auf Festsetzungen zum Maß der 

baulichen Nutzung und der überbaubaren Grundstücksflächen verzichtet werden. 

Weil über die oben beschriebenen Festsetzungen hinaus kein städtebaulicher Rege-

lungsbedarf besteht, soll vollständig auf die Festlegung von Baugrenzen oder 

weitere einschränkende Festsetzungen verzichtet werden. Damit verbleibt ein 

größerer Entwicklungsspielraum für die zukünftige Ausgestaltung des Planungsrau-

mes. 

Aus diesem Grund ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, 

deren Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt werden. Der Umweltbericht ist 

gemäß § 2 a Satz 3 BauGB ein eigenständiger Teil der Begründung des Bebauungs-

plans. Er stellt insbesondere die ermittelten Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege dar. Im Rahmen der Umweltprüfung werden somit die Verträg-

lichkeit des geplanten Vorhabens mit unterschiedlichen Schutzgütern geprüft und 

die zu erwartenden erheblichen oder nachhaltigen Umweltauswirkungen bewertet.  



S e i t e  | 4 

 
  

Bearbeitungsstand: November 2021                      Bebauungsplan Nr. 23  
            “Feuerwehr am Zanderweg“ 

der Gemeinde Kritzmow 
  

Umweltbericht 

 

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Vorhabens   

Planungsziel ist die Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche, auf der ein Feuerwehr-

gebäude mit allen notwendigen Stellplätzen und Nebenanlagen möglich sein soll. 

Flächen für Gemeinbedarf im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind Flächen für 

Anlagen oder Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen und in denen eine öffent-

liche Aufgabe wahrgenommen wird. 

Um ein gewisses Maß an Flexibilität für noch nicht genau vorhersehbare Nutzungs-

änderungen oder –ergänzungen gewährleisten zu können, wird eine allgemein 

formulierte Zweckbestimmung „Feuerwehr“ festgesetzt. Dabei spielt die Träger-

schaft der Gemeinbedarfseinrichtung für die Festsetzungen des Bebauungsplans 

keine Rolle. 

Bei Flächen für den Gemeinbedarf kann, anders als bei Baugebieten, auf Festset-

zungen zum Maß der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grundstücksflächen 

verzichtet werden. 

Weil über die Festsetzung von Gemeinbedarfsflächen hinaus kein städtebaulicher 

Regelungsbedarf besteht, soll vollständig auf die Festlegung von Baugrenzen oder 

weitere einschränkende Festsetzungen verzichtet werden. Damit verbleibt ein 

größerer Entwicklungsspielraum für die zukünftige Ausgestaltung des gemeindli-

chen Grundstücks. 
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1.2 Überblick über die der Umweltprüfung zugrunde gelegten Fachgeset-

ze und Fachpläne  

Maßgeblich für die Beurteilung der Belange des Umweltschutzes im Rahmen dieses 

Vorhabens sind folgende gesetzliche Grundlagen: 

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 

(BGBl. I S. 4147)  

Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleit-

plänen oder von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches 

Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, sind Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu erörtern und zu bilanzie-

ren (vergl. dazu § 18 BNatSchG).  

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) i. d. F. der 

Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908)  

Zur Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen des Natur- und Landschaftshaushal-

tes sind die in §§ 1 und 2 verankerten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege maßgeblich und bindend. 

Demnach ist zu prüfen, ob das Bauleitplanverfahren einen Eingriff im Sinne des      

§ 14 Abs. 1 BNatSchG erwarten lässt (Prognose des Eingriffs).  

Zudem ist die Gemeinde verpflichtet, alle über die Inanspruchnahme von Natur und 

Landschaft am Ort des Eingriffs hinausgehenden Beeinträchtigungen der Umwelt 

auf ihre Vermeidbarkeit zu prüfen (Vermeidungspflicht).  

Im Weiteren ist durch die Gemeinde zu prüfen, ob die Auswirkungen des Vorhabens 

beispielsweise durch umweltschonende Varianten gemindert werden können (Min-

derungspflicht). In einem nächsten Schritt sind die zu erwartenden nicht vermeid-

baren Eingriffe durch planerische Maßnahmen des Ausgleichs zu kompensieren. 

Unter normativer Wertung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in Verbindung mit § 1 a Abs. 

3 BauGB hat die Gemeinde die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft 

mit den übrigen berührten öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen (Integri-

tätsinteresse). 

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bun-

desnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) 

vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66), letzte berücksichtigte Änderung: 

§ 12 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 

228) 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-

reinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-

Immissionsschutzgesetz BImSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 17. Mai 

2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. 

August 2021 (BGBl. I S. 3901)  
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Die Vorgaben des BImSchG dienen nach § 1 Absatz 2 der integrierten Vermeidung 

und Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft, Wasser 

und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft zur Absicherung eines hohen 

Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt.  

Durch Schutz- und Vorsorgemaßnahmen gegen Gefahren sollen erhebliche Nachtei-

le und Belästigungen vermieden werden. 

Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-

MV) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V 1993, S. 42), zuletzt geändert durch 

Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221) 

Außerhalb von Ortsdurchfahrten ist ein 20 m breiter Streifen von baulichen Anlagen 

freizuhalten.  

Weitere überörtliche Planungen: 

Raumordnung und Landesplanung 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei 

sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende 

Pläne oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Kritzmow ergeben sich die Ziele, 

Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden Rechts-

grundlagen: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezem-

ber 2008 (BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 

3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 

(GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 

2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181) 

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Meck-

lenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 

Mittleres Mecklenburg/Rostock (RREP MMR-LVO M-V) vom 22. Au-

gust 2011 

Durch die Ausweisung des Planungsraumes als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft ist 

eine Prüfung des Einzelfalls für die Belange der Landwirtschaft erforderlich.   

Die abwägende Entscheidung für eine zukünftige Ausformung einer bedarfsgerech-

ten und Ressourcen schonenden Landwirtschaft ist mit anderen öffentlichen Belan-

gen (hier: Schaffung einer Gemeinbedarfsfläche (Feuerwehr)) in Einklang zu brin-

gen. 

Da das derzeitige Gebäude nicht die technischen Anforderungen erfüllt und die 

Platzverhältnisse für die Fahrzeuge der Feuerwehr nicht ausreichen, ist die Errich-

tung eines neuen Feuerwehrgebäudes erforderlich.  
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Die in Rede stehende Fläche ist aufgrund seiner Größe, der guten verkehrlichen 

Erschließung und der Vorprägung durch die angrenzenden großflächigen Versiege-

lungen der Einzelhandelsstandorte prädestiniert für die Errichtung eines Feuerwehr-

standortes. Zudem befindet sich der Geltungsbereich in einem ausreichenden 

Abstand zu schutzbedürftigen Wohnbebauungen, wodurch eine Beeinträchtigung 

auf diese ausgeschlossen werden kann. 

Das in Anspruch genommene Areal stellt im Vergleich zu den verbleibenden Produk-

tionsflächen der Landwirte einen untergeordneten Teil dar. Negative Auswirkungen 

auf die Landwirtschaft können damit ausgeschlossen werden. 

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung, Region Rostock, teilte mit 

Stellungnahme vom 16.06.2021 mit, dass das Vorhaben mit den Erforder-

nissen der Raumordnung vereinbar ist. 
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Vorbereitende Bauleitplanung 

Der Flächennutzungsplan (FNP) dient als behördenverbindliches Hand-

lungsprogramm einer Gemeinde. Er entfaltet keine unmittelbaren Rechtswir-

kungen im Verhältnis zum Bürger nach außen. Dennoch bildet er die Grund-

lage des Entwicklungsgebotes nach § 8 Abs. 2 BauGB. Demnach sind Bebau-

ungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 

Die Gemeinde Kritzmow verfügt über einen Flächennutzungsplan in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.2005. Die 1. Änderung des Flä-

chennutzungsplans wurde am 13.10.2010 wirksam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1:  Auszug des Flächennutzungsplanentwurfes mit dem Bearbeitungsstand 07.01.2020,  

ergänzt: 11.05.2020 sowie 31.07.2020 

 

Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wurde die Darstel-

lung als Gemeinbedarfsfläche bereits berücksichtigt. Es wird auf den ent-

sprechenden Entwurf verwiesen. 
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Beschreibung des Vorhabenstandortes einschließlich des Untersu-

chungsraumes  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich im Westen der Ortslage 

Kritzmow. Er umfasst eine derzeit intensiv genutzte Ackerfläche, welche östlich an 

das Einkaufszentrum Kritzmow Park und südlich an einen weiteren Gewerbestand-

ort anschließt. Nördlich erstrecken sich weitere Ackerflächen. Die Erschließung 

erfolgt über den „Zanderweg“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nächstgelegene Wohnnutzung befindet sich südlich in ca. 100 m Entfernung 

zum Vorhabenstandort. 

Da der Planungsraum intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftet wird, unterliegt er 

somit einer regelmäßigen Bodenbearbeitung und Düngung. Durch die periodische 

Bodenbearbeitung setzt sich die Ackerbegleit- oder Segetalvegetation aus Arten 

zusammen, die ihren Vegetationszyklus, d. h. die gesamte Entwicklung in sehr 

kurzer Zeit durchlaufen. Hier sind „Allerweltsarten" zu finden, die keine besonderen 

Ansprüche an ihren Lebensraum stellen.  

Gebäude oder hochwertige Biotopstrukturen befinden sich nicht innerhalb des 

Planungsraumes. 

Abb. 2:  Blick auf den angrenzenden Zanderweg und den Kritzmow Park östlich des Geltungsbereiches 
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Aufgrund der derzeitigen Nutzung der Fläche sowie der betriebsbedingten Einflüsse 

der benachbarten großflächigen Einzelhandelsbetriebe wird die artenschutzrechtli-

che Bedeutung des Vorhabenstandortes als gering bewertet.  

Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebietes „Warnow-

Rostock“, Schutzzone III. 

Als nächstgelegene europäische Schutzgebiete sind das Vogelschutzgebiet DE 

2137-401 „Warnowtal, Sternberger Seen und untere Mildenitz“ in ca. 6,5 km Ent-

fernung sowie das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) „Beketal mit 

Zuflüssen“ zu benennen, welches sich südwestlich in 3 km Entfernung erstreckt. 

 

2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustands und der 

Umweltmerkmale  

Das Vorhaben ist sowohl maßnahmen- als auch schutzgutbezogen darzustellen und 

zu bewerten. Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen der 

geplanten Gemeinbedarfsfläche, sind die Bauphase der vorbereitenden Erschließung 

und der Bau des Feuerwehrgebäudes mit allen notwendigen Stellplätzen und Ne-

benanlagen selbst, die damit in Verbindung stehende Flächeninanspruchnahme 

sowie das mit der Gebietsausweisung zu erwartende Verkehrsaufkommen.  

Die Planung ist sowohl maßnahme- als auch schutzgutbezogen darzustellen und zu 

bewerten. Im Falle des vorliegenden Bebauungsplans sind folgende Einzelkonflikte 

zu berücksichtigen: 

Baubedingte Auswirkungen 

o Lärm- und Schadstoffbelastung, Beunruhigung durch baubedingten Verkehr, 

nicht quantifizierbare Störwirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflan-

zen sowie Mensch  

Anlagebedingte Auswirkungen 

o Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden sowie Land-

schaft durch Flächenverlust aufgrund von Neuversiegelungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

o Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

o Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Wasser, Pflanzen und Tiere 

Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwar-

ten.  

Im Rahmen der Umweltprüfung ist die Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-

stände erforderlich. Aufgrund der derzeitigen Nutzung im Bereich des geplanten 

Baufeldes erfolgt diese Prüfung als worst-case-Analyse.  

Von einer Kartierung des im Planungsraum vorkommenden Artenbestandes wird 

unter Beachtung der anthropogenen Vorprägung abgesehen.  
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Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Er-

kenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem 

Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhanden-

sein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen.  

Das Vorkommen einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet ist 

und sich dort geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-case-Betrachtung). Die 

Diskussion der Betroffenheit von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 

erfolgt in einem gesonderten Fachbeitrag. 

 

2.2.1 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung  

Der Standort der geplanten Feuerwehr befindet sich im Außenbereich. Der Vorha-

benstandort grenzt östlich an das Einkaufszentrum Kritzmow Park und südlich an 

einen weiteren Gewerbestandort an.  

Die nächstgelegene Wohnnutzung befindet sich südlich in ca. 100 m Entfernung. 

Für den vorliegenden Bebauungsplan ergibt sich aus der Festsetzung einer Gemein-

bedarfsfläche keine Beeinträchtigung von Wohnnutzungen im Umfeld.  

 

2.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologischen Vielfalt 

Biotope 

Das Plangebiet selbst umfasst ausschließlich intensiv genutzten Sandacker (ACS). 

Angrenzend des Planungsraumes verläuft eine Straße (OVL). Nördlich befindet sich 

straßenbegleitend eine junge Baumreihe, die als Siedlungsgehölz heimischer Baum-

arten (PWX) einzuschätzen ist. Die Baumreihe ist gemäß 19 NatSchAG M-V ge-

schützt und wird nicht überplant. 

Östlich und südlich sind großflächige Gewerbegebiete (OIG) vorhanden. Die Areale 

entlang der Straße umfassen Ruderalfluren (RHP). Hochwertige Biotopstrukturen 

werden nicht überplant. 

 

Flora 

Auf der Grundlage der charakteristischen Pflanzen- bzw. Gehölzarten sowie der 

Standortbedingungen erfolgt eine Zuordnung der Vegetationseinheiten zu den 

Biotoptypen nach der Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-

Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern. 
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Streng geschützte Farn- und Blütenpflanzen in Mecklenburg-Vorpommern sind der 

Sumpf-Engelwurz (Angelica palustris), Kriechender Sellerie (Apium repens), Viertei-

liger Rautenfarn (Botrychium multifidum), Einfacher Rautenfarn (Botrychium simp-

lex), Herzlöffel (Caldesia parnassifolia), Echter Frauenschuh (Cypripedium calceo-

lus), Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoides), Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii), 

Schwimmendes Froschkraut (Luronium natans), Zwerg-Mummel, Zwerg-Teichrose 

(Nuphar pumila), Karlszepter (Pedicularis  sceptrum-carolinum), Finger-

Küchenschelle (Pulsatilla patens), Frühlings-Küchenschelle (Pulsatilla vernalis), 

Moor-Steinbrech (Saxifraga hirculus), Violette Schwarzwurzel (Scorzonera purpu-

rea) und Vorblattloses Leinblatt (Thesium ebracteatum). 

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann 

aufgrund der Vornutzung des Vorhabenstandortes als Ackerland ausgeschlossen 

werden.  

Fauna  

Methodik   

Die Ausstattung des Planungsraumes wurde hinsichtlich der Habitatausstattung und 

Eignung als Lebensraum eingeschätzt (Potenzialabschätzung). Das Vorkommen 

einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet ist und sich dort 

geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-case-Betrachtung).  

Das daraus abgeleitete Vorkommen kann jedoch größer sein als der reelle Bestand, 

da nicht alle geeigneten Habitatstrukturen tatsächlich besiedelt sind.  

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbestan-

des konnte demnach unter Beachtung der anthropogenen Vorprägung sowie Be-

rücksichtigung einer am Maßstab der praktischen Vernunft ausgerichteten Untersu-

chungstiefe abgesehen werden.  

Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Er-

kenntnisse zu artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem 

Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhanden-

sein bzw. Fehlen bestimmter Arten zulassen. Das zu untersuchende Artenspektrum 

erfolgte unter Beachtung der Ausstattung des Planungsraumes in Verbindung mit 

den Ansprüchen einzelner Arten.  

Ergebnisse 

Säugetiere 

Für Säugetiere allgemein, sowie besonders geschützte Arten, wie Haselmaus, Biber 

und Fischotter ergibt sich kein erhöhter Untersuchungsbedarf. Lebensräume dieser 

Arten werden nicht beansprucht.  

Auch für Fledermäuse (Microchiroptera) ergibt sich wirkbedingt kein erhöhter 

Untersuchungsbedarf. Im Geltungsbereich befinden sich keine geeigneten Überwin-

terungs- oder Sommerquartiere. 
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Reptilien 

In Mecklenburg-Vorpommern sind Zauneidechse (Lacerta agilis), Glatt-/ Schlingnat-

ter (Coronella austriaca) sowie Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) 

streng geschützt.  

Lebensräume der europäischen Sumpfschildkröte befinden sich nicht innerhalb des 

Untersuchungsraumes. Diese Art bevorzugt Gewässer mit gutem Wasserpflanzen-

bestand und schlammigen Grund.  

Auch für die Schlingnatter und Zauneidechse sind keine Vorkommen bekannt. 

Vorzugslebensräume der Glatt-/Schlingnatter (Coronella austriaca) sind gekenn-

zeichnet durch einen Wechsel von vegetationslosen Flächen mit unterschiedlich 

dichter und hoher Vegetation und insgesamt einer gut ausgebildeten Krautschicht. 

Typische Lebensräume sind somit strukturreiche Heiden, Moore, Magerstandorte 

und lichte Wälder. 

Der Geltungsbereich unterliegt einer regelmäßigen landwirtschaftlichen Bewirtschaf-

tung und bietet somit kaum Potential als Lebensraum dieser Art. 

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) reguliert ihre Körpertemperatur, wie alle Repti-

lien, über das Aufsuchen unterschiedlich temperierter Orte. Sie sind somit auf 

strukturreiche Habitate, mit Bereichen unterschiedlicher Sonneneinstrahlung, 

Vegetation, Relief sowie Feuchtigkeit etc. angewiesen.  

Sie besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, 

Feldraine, sonnenexponierte Böschungen aller Art (Eisenbahndämme, Wegränder), 

Ruderalfluren, Abgrabungsflächen sowie verschiedenste Aufschlüsse und Brachen.  

Die besiedelten Flächen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut 

drainiertes Substrat, unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageflächen, 

spärlich bis mittelstarke Vegetation sowie das Vorhandensein von Kleinstrukturen 

wie Steine, Totholz als Sonnenplätze auf.  

Die Ackerflächen bieten derzeit aufgrund der hohen Nutzungsintensität und der 

schlechten Habitat-Ausstattung keinen geeigneten Lebensraum für Reptilien. Ein 

Vorkommen von Reptilien im Bereich der südlich angrenzenden Ruderalstrukturen 

kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.  

Aus diesem Grund muss eine Betroffenheit näher untersucht werden. 

Amphibien 

Amphibien sind auf feuchte, schattige Lebensräume und Rückzugsmöglichkeiten 

angewiesen.  

Die Kreuzkröte (Bufo calamita) lebt in Sand- und Kiesgruben, Industriebrachen und 

Bergbaufolgelandschaften. Die Knoblauchkröte präferiert lockere, lose Böden wie 

z.B. Sandheiden, Magerrasen, Trockenrasen, Spargelböden und Binnendünen. Das 

Vorkommen dieser Arten im Planungsraum ist somit sehr unwahrscheinlich. 
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Lebensräume und potentielle Laichgewässer von Rotbauchunke (Bombina bombi-

na), Kammmolch (Triturus cristatus), Springfrosch (Rana dalmatina), Wechselkröte 

(Bufo viridis), Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea), Moorfrosch (Rana arvalis) 

und des Kleinen Wasserfrosches (Rana lessonae) sind sonnenexponierte Stillgewäs-

ser mit einer offenen Wasserfläche und einem reich strukturierter Gewässerboden.  

Im Planungsraum befinden sich keine geeigneten Habitatstrukturen. Eine Betrof-

fenheit von Amphibien im Planungsraum kann somit ausgeschlossen werden. 

Sonstige Artengruppen 

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen und 

semiaquatischen Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische (Per-

cidae), Meeressäuger, Libellen (Odonata) und Weichtiere (Mollusca) auszu-

schließen.  

Vorkommen streng geschützter Käfer (Coleoptera) sind im Untersuchungsraum 

nicht bekannt. Vorzugslebensräume der Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) und 

Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) sind nährstoffarme 

bis – mäßige Stehgewässer. Diese werden durch die Planung nicht berührt.  

Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo) und Hirschkäfer 

(Lucanus cervus) besiedeln alte Höhlenbäume und Wälder. Diese sind innerhalb des 

Geltungsbereiches nicht vorhanden.  

Nachweise des Mentrie´s Laufkäfer (Carabus menetriesi ssp. Pacholei) sind im 

Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich im unteren Peenetal bekannt. Diese Art 

präferiert nährstoffärmere, konstant grundwassergeprägte, schlenken- und torf-

moosreiche Standorte.  

Die Vorzugslebenräume der genannten streng geschützten Käferarten werden durch 

die Planung nicht berührt. Eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorhaben kann 

somit ausgeschlossen werden. 

Schmetterlinge (Lepidoptera) wie der Große Feuerfalter (Lycaena dispar), der 

Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzenschwärmer (Pro-

serpinus proserpina) leben in Mooren, Feuchtwiesen und an Bachläufen. Diese 

Lebensräume sind im Bereich des Planungsraumes nicht vorhanden.  

Die Fläche unterliegt einer regelmäßigen landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung 

und Düngung. Das Vorkommen geeigneter Futterpflanzen der Arten kann demnach 

ausgeschlossen werden. Somit ist eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorha-

ben nicht zu erwarten. 
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Negative Wirkungen auf die streng geschützte Gefleckte Schnarrschrecke (Bryode-

mella tuberculata) können ebenfalls ausgeschlossen werden. Diese Art der Ordnung 

Heuschrecken (Orthoptera) ist ein typischer Steppenbewohner, welcher auf 

wärmebegünstigten Offenlandflächen mit spärlicher Vegetation lebt.  

Ursprünglich waren Vorkommen in den Heidegebieten Norddeutschlands bekannt. 

Mittlerweile gilt sie dort bereits als ausgestorben.  

Avifauna 

Der Schutz der Avifauna ergibt sich aus den Vorgaben der EU-Vogelschutzrichtlinie 

2009/147/EG. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG erhalten alle wildlebenden europä-

ischen Vogelarten den Schutzstatus der besonders geschützten Arten.  

Aufgrund der Habitatausstattung und der vorhandenen Nutzung unter Berücksichti-

gung der relevanten Wirkfaktoren kann der zu bewertende Bestand europäischer 

Brutvogelarten auf störungsunempfindliche Brutvögel der Offenlandbereiche sowie 

Brutvogelarten der Gehölze beschränkt werden. 

Das Vorkommen von Offenlandbrütern, wie beispielsweise Grauammer (Emberizia 

calandra), Heidelerche (Lullula arborea), Feldlerche (Alauda arvensis), Braunkehl-

chen (Saxicola rubetra), Blaukehlchen (Luscinia svecica) und Wachtelkönig (Crex 

crex) ist im Untersuchungsraum möglich.  

Potenziell vorkommende Gehölzbrüter sind Buchfink (Fringilla coelebs), Hecken-

braunelle (Prunella modularis), Gartengrasmücke (Sylvia borin), Zaunkönig (Tro-

glodytes troglodytes), Stieglitz (Carduelis carduelis), Ringeltaube (Columba palum-

bus) und Amsel (Turdus merula). Eine Brutaktivität dieser Arten in den angrenzen-

den Gehölzen kann angenommen werden.  

Für diese Brutvogelarten erlischt der Schutz der Brutstätte nach Beendigung der 

Brut. Planungsrelevant sind also ausschließlich variable Niststätten. 

Weitere Artengruppen, die aufgrund der Ausstattung des Planungsraumes im 

Untersuchungsraum nicht vorkommen können, sind nicht weiter zu beachten. 

Zusammenfassung 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergibt sich demnach für o.g. Gehölz- 

und Offenlandbrüter sowie Reptilien. 
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2.2.3 Schutzgut Fläche  

Der Untersuchungsraum befindet sich in der Landschaftszone 1- Ostseeküstenland 

und umfasst intensiv genutzte Ackerflächen. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-

gangen werden. Landwirtschaftlich genutzte Böden sollen nur im notwendigen 

Umfang umgenutzt werden. Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwen-

diges Maß begrenzt werden.  

 

2.2.4 Schutzgut Boden  

Geologie 

Der Planungsraum umfasst ebene bis flachkuppige Grundmoränenzüge z.T. mit 

starkem Stauwasser-einfluss. Die Böden innerhalb des Planungsraumes sind als 

Lehm-/ Tieflehm- Parabraunerde, Fahlerde und Pseudogley (Staugley) anzuspre-

chen.  

Die Bewertung des Bodens erfolgt anhand der Bodenfunktionen als Lebensgrund-

lage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als 

Nährstoff- und Wasserspeicher, als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für 

stoffliche Einwirkungen insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers und als 

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. 

Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum 

Als Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna sind solche zu 

nennen, die das Vorkommen spezieller Arten ermöglichen. Innerhalb des Geltungs-

bereiches sind keine Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und 

Fauna vorhanden. 

Böden mit hoher Bedeutung als Regler für den Stoff- und Wasserhaushalt 

Aufgrund der derzeitigen und vorangegangenen Nutzung ist davon auszugehen, 

dass die wesentlichen Bodenfunktionen innerhalb des Geltungsbereiches durch-

schnittlich vorhanden sind. Insofern hat der Boden in diesem Bereich für den Stoff- 

und Wasserhaushalt keine hervorgehobene Bedeutung. 

Böden mit hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte  

Im Bereich des Plangebietes befinden sich keine eingetragenen Baudenkmale sowie 

nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls keine Bodendenkmale. 
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2.2.5 Schutzgut Wasser  

Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebietes „Warnow-

Rostock“ Schutzzone III.  

Die Grundwasserhöhengleichen betragen 38 – 40 m. Der Grundwasserflurabstand 

ist mit 10 m als hoch einzuschätzen.  

Oberflächengewässer oder verrohrte Gewässer als Gewässer II. Ordnung befinden 

sich nicht im Geltungsbereich. Nach Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellen-

schutzgebiete, Überschwemmungsgebiete sowie überflutungsgefährdete Flächen 

sind ebenfalls nicht vorhanden oder betroffen.  

Zeitlich begrenzte Grundwasserabsenkungen sind für das Vorhaben nicht erforder-

lich. Anfallendes Niederschlagswasser kann bedenkenlos auf den unversiegelten 

Flächen einer Versickerung oder Verdunstung zugeführt werden. Die Funktionstüch-

tigkeit vorhandener Drainagesysteme ist sicherzustellen. 

2.2.6 Schutzgut Landschaft 

Der Untersuchungsraum ist durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung sowie 

den angrenzenden großflächigen Einzelhandel geprägt. Durch diese anthropogenen 

Prägungen hat der Planungsraum keine Bedeutung für die Erholungsnutzung.  

Die Areale südlich und östlich des Vorhabenstandortes sind bereits großflächig 

versiegelt. Bei der Bewertung des Landschaftsbildes sind diese Gegebenheiten zu 

berücksichtigen.  

Bewertet man den Zustand der untersuchten Landschaft mittels der Erlebnisfakto-

ren Vielfalt, Eigenart und Schönheit, so trägt der Geltungsbereich durch seine 

Vorprägung eine geringe Bedeutung für den Natur- und Landschaftsraum.  

Als Teil der Kulturlandschaft mit den für den Bereich des Vorhabenstandortes 

typischen Landnutzungsformen ist der Vorhabenstandort in seiner Eigenart typisch 

für eine seit Jahrhunderten anthropogen überprägte Agrarlandschaft.  

Als naturnah und vielfältig wird eine Landschaft empfunden, in der erkennbare 

menschliche Einflüsse und Nutzungsspuren nahezu fehlen. Für den in Rede stehen-

den Planungsraum kann aufgrund der direkt angrenzenden Gewerbestandorte kein 

naturnaher Charakter festgestellt werden.  

Die bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzungen innerhalb der geplanten 

Gemeinbedarfsfläche und die bestehenden anthropogenen Vorbelastungen im 

Umfeld mindern die Erlebbarkeit und Wahrnehmung der Landschaft als Natur- und 

Lebensraum. Entsprechend passt sich das Plangebiet unter dem Aspekt der Schön-

heit schlechter in das Landschaftsbild ein als natürliche Landschaftselemente. 
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2.2.7 Schutzgut Klima und Luft  

Die Gemeinde Kritzmow befindet sich in der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/ 

Rostock, welche klimatisch zum Einzugsgebiet der Ostsee gehört. Das gesamte 

Gebiet liegt im subatlantischen Klimabereich. Die starke Beeinflussung durch die 

Ostsee im Küstenbereich nimmt zum Binnenland hin ab.  

Laut dem Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan Mittleres Mecklenburg/ Rostock 

gehört die Region zu den niederschlagsnormalen Gebieten. 

 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan MM/R (Planungsregion schwarz 

markiert) 
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2.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Vorhabens keine Boden- 

und Baudenkmale bekannt. 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 

werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V vom 6. Januar 1998 (GVOBI. M-V, Teil I, S.12 

ff.) die Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle 

bis zum Eintreffen des Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter 

in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind der Entdecker, 

der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert 

des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der 

Anzeige.  

 

2.2.9 Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung  

Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebietes „Warnow-

Rostock“ Schutzzone III. 

Weitere Schutzgebiete sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen.  

Das Vogelschutzgebiet DE 2137-401 „Warnowtal, Sternberger Seen und untere 

Mildenitz“ erstreckt sich östlich in ca. 6,5 km Entfernung zum Plangebiet. Das 

nächstgelegene Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung erstreckt sich südwestlich 

in 3 km Entfernung. Es handelt sich um das „Beketal mit Zuflüssen“.   
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2.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustands 

2.3.1 Entwicklungsprognosen bei der Durchführung der Planung 

2.3.1.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

sowie die Bevölkerung  

Nächstgelegene Wohnnutzungen befinden sich südlich in ca. 100 m Entfernung und 

somit außerhalb des Einflussbereiches des Vorhabens. Im direkten Umfeld befinden 

sich ausschließlich großflächige Einzelhandelsbetriebe.  

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans sind deshalb keine wesentlichen 

Immissionswirkungen im Planungsraum vorhersehbar, die zu immissionsschutz-

rechtlichen Auswirkungen auf die nachbarschaftlichen Nutzungen im Sinne von 

Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könn-

ten.  

Die untere Immissionsschutzbehörde teilte mit Stellungnahme vom 26.04.2021 mit, 

dass aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen die vorliegende 

Planung bestehen. 

2.3.1.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologi-

sche Vielfalt 

Im § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Eingriffe in Natur und 

Landschaft definiert als „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen 

oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 

Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ 

Innerhalb dieser Unterlage ist zu prüfen, welche Auswirkungen das Vorhaben auf 

Tiere und Pflanzen des Untersuchungsraumes haben kann.  

Im Rahmen unterschiedlicher Diskussionen zur Vermeidung und Minimierung von 

Wirkungen auf Lebensräume und Arten mit einer besonderen Bedeutung für den 

Arten- und Biotopschutz wurden folgende Maßnahmen in das Planungskonzept 

integriert: 

• Baufeldfreimachung und Bauzeit außerhalb der Brutperiode oder einer Kartie-

rung der Fläche unmittelbar vor Beginn der bauvorbereitenden Maßnahmen  

• Bauzeit erfolgt außerhalb des Aktivitätzeitraumes der Reptilien. In dem ver-

bleibenden Aktivitätszeitraum muss das Einwandern der Tiere in das Baufeld 

z. B. durch Leiteinrichtungen effektiv verhindert werden.  
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Auswirkungen während der Bauphase 

Biotope 

Hochwertige Biotopstrukturen werden mit der vorliegenden Planung nicht in An-

spruch genommen. Es handelt sich um intensiv genutztes Ackerland. 

Die angrenzende Baumreihe ist § 19 NatSchAG M-V gesetzlich geschützt und wird 

nicht beeinträchtigt. 

 

Avifauna 

Die Errichtung von Gebäuden für die Feuerwehr erzeugt innerhalb des Untersu-

chungsraumes baubedingte Wirkungen. Zu untersuchen ist, ob diese im Einzelfall 

zu erheblichen Beeinträchtigungen führen könnten.  

Vermeidung und Minimierung 

• Überplant werden lediglich die für den Artenschutz unkritische intensiv ge-

nutzte Ackerflächen. 

• Baufeldfreimachung und Bauzeit sollten vollständig außerhalb der Brutzeit 

stattfinden (Bauzeitenregelung).  

Der Vorhabenstandort besitzt aufgrund der derzeit intensiven landwirtschaftlichen 

Nutzung und der Nähe zu Gewerbestandorten keine Bedeutung als hochwertigen 

Lebensraum. Ein potenzielles Vorkommen von Bodenbrütern innerhalb des Gel-

tungsbereiches und von Gehölzbrütern im Umfeld kann jedoch nicht ausgeschlossen 

werden. Durch eine Bauzeitenregelung können negative Beeinträchtigungen ausge-

schlossen werden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen und Störungen von europäischen Vogelar-

ten während der Bauphase, die zur Aufgabe von Lebensräumen, Brutplät-

zen und/oder zur Tötung von Entwicklungsformen geschützter Vogelarten 

führen könnten, sind somit durch die o.g. Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen auszuschließen. 

 

Reptilien  

Vermeidung und Minimierung 

Innerhalb des Geltungsbereiches lassen sich auch aufgrund der vorhandenen 

Habitatstrukturen Bereiche abgrenzen, die derzeit nicht von der Zauneidechse 

besiedelt werden. Hierbei handelt es sich insbesondere um die intensiv genutzten 

Ackerflächen. Ein Vorkommen in den Randbereichen des Plangebietes ist jedoch 

potenziell möglich und ein Einwandern in das Baufeld demnach nicht auszuschlie-

ßen. Fortpflanzungs- und Überwinterungsplätzen sind innerhalb der geplanten 

Gemeinbedarfsfläche nicht vorhanden. 
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Sofern man die als wesentlich anzusehenden Eingriffe der Baufeldfreimachung auf 

einen Zeitraum zwischen Oktober und März verlagert, ist für diese Habitatstruktu-

ren zumindest das Töten von aktiven Einzelindividuen auszuschließen (Bauzeitenre-

gelung). 

Es ist davon auszugehen, dass sich die Reproduktionsstätten und die Überwinte-

rungsplätze der Zauneidechse nicht in unmittelbarer Nähe zu den festgesetzten 

Baufeldern befinden. Insofern ist ein baulicher Eingriff während der Überwinte-

rungsphase unkritisch (Bauzeitenregelung). 

In dem verbleibenden Aktivitätszeitraum muss das Einwandern der Tiere in das 

Baufeld z. B. durch Leiteinrichtungen effektiv verhindert werden (Sicherung).  

Durch die o. g. Vermeidungsmaßnahmen bleiben ein Rückzugsräume für Zau-

neidechsen während der gesamten Bauarbeiten erhalten.  

Mit den vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kann 

sichergestellt werden, dass für die Zauneidechse keine artenschutzrechtli-

chen Verbotstatbestände berührt werden.  

 

Auswirkungen in der Betriebsphase 

Nach Fertigstellung der Gebäude kann das Umfeld vollständig besiedelt werden.  

Mögliche Störungen durch den Feuerwehrstandort in der Betriebsphase sind jedoch 

nur bedingt abschätzbar. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine Erheblichkeit 

etwaiger Störreize nicht abzuleiten.  

Auswirkungen auf die untersuchten Artengruppen der Reptilien und Brutvögel sind 

nicht zu erwarten. Tierarten, die diese Flächen nach der Bauphase besiedeln, finden 

den aufgrund der Eingriffe strukturierten Lebensraum bereits so vor.  

Ein erheblicher und nachhaltiger Funktionsverlust als Lebensraum für Reptilien und 

Brutvögel ist nicht zu erwarten.  
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2.3.1.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

Für das in Rede stehende Vorhaben erfolgt die Überplanung einer Fläche, welche 

sich direkt an die Ortslage Kritzmow anschließt und den Siedlungskörper sinnvoll 

abrundet. Derzeit wird das Baufeld intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftet und 

bieten somit keinen naturschutzfachlich keinen übergeordneten Wert. Unbeein-

trächtigte Flächen können so zum Schutz von Natur und Landschaft erhalten blei-

ben.  

Die in Rede stehende Fläche ist aufgrund seiner Größe, der guten verkehrlichen 

Erschließung und der Vorprägung durch die angrenzenden großflächigen Versiege-

lungen der Einzelhandelsstandorte prädestiniert für die Errichtung eines Feuerwehr-

standortes. Zudem befindet sich der Geltungsbereich in einem ausreichenden 

Abstand zu schutzbedürftigen Wohnbebauungen, wodurch eine Beeinträchtigung 

auf diese ausgeschlossen werden kann. 

Die mit der Planung verbundenen Versiegelungen werden im Rahmen des Eingriffs-

Ausgleichskonzepts kompensiert. Forstwirtschaftlich genutzte Flächen werden nicht 

beansprucht. 

2.3.1.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Es handelt es sich im Planungsraum überwiegend um Böden mit unterentwickelter 

Funktionsausprägung ohne besondere Bedeutung als Lebensraum für geschützte 

Pflanzen und Tiere. Diese Böden haben als Naturkörper und Lebensgrundlage für 

Menschen und Tiere insbesondere in ihren Funktionen als Lebensraum für Bodenor-

ganismen, als Standort für die natürliche Vegetation und Standort für Kulturpflan-

zen, als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, als Filter und Puffer für Schadstoffe 

sowie als landschaftsgeschichtliche Urkunde eine untergeordnete Bedeutung. 

Durch den Einsatz der bautechnischen Geräte sowie durch den Fahrzeugverkehr 

besteht die potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, 

Schmieröle), insbesondere in Senken, in denen sich das Niederschlagswasser 

ansammeln kann. Vor Beginn der Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren 

technisch einwandfreien Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind umgehend 

zu beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und Geräte sind von der Baustelle zu entfer-

nen.  

Gleichzeitig werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese potenzielle 

Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und umsichtigen 

Bauausführung belehrt. Lagerplätze sind in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 

halten, der ein Freisetzen von Schadstoffen unterbindet. 

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur 

Freisetzung von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungs-

gemäß zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden auszutauschen.  
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Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Gewässer 

durch Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu be-

sorgen sind. Bei auftretenden Havarien mit wassergefährdenden Stoffen ist der 

Schaden sofort zu beseitigen. Die untere Wasserbehörde des Landkreises ist unver-

züglich über die Havarie und die eingeleiteten Maßnahmen zu informieren.  

Falls Anzeichen für altlastenrelevante Bodenbelastungen angetroffen werden, sind 

unverzüglich die Arbeiten einzustellen und die uWb zu informieren. Treten bei 

Erdarbeiten Auffälligkeiten wie z.B. unnatürliche Verfärbungen, Gerüche oder 

Müllablagerungen auf, ist der Fachdienst Natur- und Umweltschutz des Landkreises 

zu informieren, um weitere Verfahrensschritte abzustimmen. 

Die Funktionstüchtigkeit vorhandener Drainagesysteme sind sicherzustellen. 



S e i t e  | 25 

 
  

Bearbeitungsstand: November 2021                      Bebauungsplan Nr. 23  
            “Feuerwehr am Zanderweg“ 

der Gemeinde Kritzmow 
  

Umweltbericht 

 

2.3.1.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebietes „Warnow-

Rostock“ Schutzzone III. Aufgrund des Grundwasserflurabstandes von mehr als 10 

m, sind keine negativen Auswirkungen auf das Grundwasser zu erwarten. 

Grundwasserabsenkungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich. 

Niederschlagswasser soll gemäß § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz ortsnah versi-

ckert oder verrieselt werden, soweit dem weder wasserrechtliche-, sonstige öffent-

lich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

Alternativ bestehen Anschlussmöglichkeiten an die gemeindliche Regenwasser-

sammelleitung. 

Gemäß der Stellungnahme des Wasser- und Bodenverbandes „Untere Warnow-

Küste“ vom 29.04. 2021 ist der Vorfluter für die gemeindliche Regenentwässerung 

das verrohrte Gewässer 2/2 R, d.h. die zusätzlichen Einleitmengen müssten auch in 

Bezug auf das Gewässer betrachtet werden. Dementsprechend wären in diesem Fall 

konkrete Abstimmungen mit dem Wasser- und Bodenverband sowie eine Einleitge-

nehmigung der unteren Wasserbehörde erforderlich. 

Durch den zu erwartenden Fahrzeugverkehr während der Bauphase besteht die 

potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, Schmieröle) 

insbesondere in Senken, in denen sich das Niederschlagswasser ansammeln kann.  

Vor Beginn von erforderlichen Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren tech-

nisch einwandfreien Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu 

beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und Geräte sind von der Baustelle zu entfernen. 

Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese 

potenzielle Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und 

umsichtigen Bauausführung belehrt. 

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur 

Freisetzung von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungs-

gemäß zu entsorgen und gegen unbelasteten Boden auszutauschen. Die untere 

Wasserbehörde des Landkreises ist unverzüglich über die Havarie und die eingelei-

teten Maßnahmen zu informieren.  

Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen 

zu kontrollieren und durchzusetzen. Die Trafostation wird mit einer flüssigkeitsun-

durchlässigen Auffangwanne errichtet.  

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Gewässer 

durch Arbeitsverfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu be-

sorgen sind. Bei auftretenden Havarien mit wassergefährdenden Stoffen ist der 

Schaden sofort zu beseitigen. Die untere Wasserbehörde des Landkreises ist unver-

züglich über die Havarie und die eingeleiteten Maßnahmen zu informieren.  
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Eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser durch 

das bau-, anlage- und betriebsbedingte Gefährdungspotenzial des Schadstoffein-

trags in Boden-, Grund und Oberflächenwasser ist bei ordnungsgemäßer Bauaus-

führung nicht zu erwarten. 

Befestigte Flächen sind soweit möglich in versickerungsfähiger Bauweise auszufüh-

ren. Oberflächlich anfallendes Niederschlagswasser u.a. Abwasser darf ungereinigt/ 

verschmutzt nicht in Gewässer eingeleitet oder abgeschwemmt werden. 

 

2.3.1.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft  

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen des Schutzgutes Luft und allgemei-

ner Klimaschutz sind mit dem Vorhaben nicht ableitbar. 

 

2.3.1.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist nur bedingt quantifizierbar. Das 

Umfeld des geplanten Standorts ist durch den großflächigen Einzelhandel baulich 

deutlich vorgeprägt. Durch diese Nutzung hat der Planungsraum keine Bedeutung 

für die Erholungsnutzung. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die geplante Feuer-

wehr ist auf Grund der bestehenden Vorbelastungen vorliegend nicht zu erwarten.  
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2.3.1.8 Auswirkungen auf Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftli-

cher Bedeutung 

Der Vorhabenstandort befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebietes „Warnow-

Rostock“ Schutzzone III. Mit den Planungszielen und des Grundwasserflurabstandes 

von mehr als 10 m, sind keine negativen Auswirkungen auf das Wasserschutzgebiet 

zu erwarten. 

Weitere Schutzgebiete werden durch die vorliegende Planung nicht berührt. Das 

Vogelschutzgebiet DE 2137-401 „Warnowtal, Sternberger Seen und untere Milde-

nitz“ erstreckt sich östlich in ca. 6,5 km Entfernung zum Plangebiet. Das nächstge-

legene Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung erstreckt sich südwestlich in 3 km 

Entfernung. Es handelt sich um das „Beketal mit Zuflüssen“.   

Aufgrund der hohen Entfernungen des Vorhabenstandortes zu diesen europäischen 

Schutzgebieten sind negative Auswirkungen ausgeschlossen. 

 

2.3.1.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Vorhaben berührt nach gegenwärtigem Kenntnisstand im Vorhabensbereich 

keine Bodendenkmale. Daher ist lediglich folgender Hinweis zu beachten: 

Wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen 

entdeckt werden, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 DSchG M-V der unteren Denkmal-

schutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum 

Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und 

Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Anzeigepflicht besteht 

für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer sowie zufällige 

Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 

Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher 

Anzeige spätestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die 

Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung 

oder die Bergung des Denkmals dies erfordert (§ 11 Abs. 3 DSchG M-V). 

 

2.3.2 Anfälligkeit des Projekts für schwere Unfälle und/oder Katastrophen  

Gefährliche Stoffe im Sinne der Zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung – 12. BImSchV), die die in Anhang 

I genannten Mengenschwellen überschreiten, werden vorliegend nicht gelagert oder 

verwendet. Das Vorhaben ist nicht in der Lage schwere Unfälle oder Katastrophen 

zu verursachen.  
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2.3.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 

des Vorhabens 

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung des zu prüfenden Vorhabens 

das Plangebiet als intensiv landwirtschaftlich genutztes Ackerland bestehen bleibt.  

Darüber hinaus wird die Stabilität und Leistungsfähigkeit des Umwelt- und Natur-

haushalts am geplanten Standort keinen wesentlichen Veränderungen unterliegen. 

 

2.3.4 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Schutzgutbezogen erfolgt hier eine zusammenfassende Darstellung der Wirkungen 

des geplanten Vorhabens unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wechselwir-

kungen zwischen den Schutzgütern. 

Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 

Unter Punkt 2.3.1 dieser Unterlage konnten keine erheblichen Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Mensch ermittelt werden. Wechselwirkungen mit anderen Schutz-

gütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt 

Der Geltungsbereich ist anthropogen überprägt und unterliegt einem geringen 

Natürlichkeitsgrad. Unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen 

sind keine erheblichen negativen Auswirkungen vorhersehbar.  Wechselwirkungen 

mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Fläche 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Boden 

Allgemein besteht die Möglichkeit des Auftretens von Wechselwirkungen zwischen 

den Schutzgütern Boden, Pflanzen und Tiere und Wasser, denn eine wesentli-

che Veränderung des Bodens führt zu Verschiebungen im Pflanzenbestand, was 

nachfolgend zu einer Änderung des Lebensraums von Tieren führt. Allerdings ist 

aufgrund der beschriebenen Vorbelastung des Standortes die Beeinträchtigung von 

Lebensräumen mit Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz auszuschließen.  

Schutzgut Wasser 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Klima und Luft 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 
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Schutzgut Landschaft 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht erkennbar. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Gemeinde Kritzmow beabsichtigt die Errichtung eines Feuerwehrgebäudes. Das 

derzeitige Gebäude erfüllt nicht die technischen Anforderungen und die Platzver-

hältnisse für die Fahrzeuge der Feuerwehr reichen nicht aus.  

Sowohl die bereits vorhandenen, großflächigen Versiegelungen für Erschließung und 

Parkstellflächen als auch die bauliche Gestalt der ansässigen Einzelhandelsbetriebe 

selbst erzeugen eine gewisse Vorprägung des Planungsraumes. Negative Beeinflus-

sungen anderer diskutierter Standorte konnten so vermieden werden. 

2.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gleich der nachteiligen Auswirkungen  

Brutvögel 

Um den Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 zu vermeiden, hat die 

Bauzeit zum Schutz der Brutvögel außerhalb der Brutzeit von Mitte September bis 

1. März zu erfolgen. Ausnahmen sind möglich, insofern der gutachterliche, schriftli-

che Nachweis erbracht wird, dass kein Brutgeschehen stattfindet. Werden die 

Arbeiten innerhalb der Brutzeit für mehr als 3 Tage unterbrochen, sind geeignete 

Vergrämungsmaßnahmen durchzuführen. 

Reptilien 

Aufgrund der Nähe zu ruderalisierten Randbereichen ist das sporadische Auftreten 

von Reptilien, wie der Zauneidechse nicht ausgeschlossen. Zum Schutz von Repti-

lien hat die Bauzeit grundsätzlich außerhalb des Aktivitätzeitraues der Tiere von 

Oktober bis März zu erfolgen. Ist das nicht möglich, ist das Baufeld mit einem 

Reptilienschutzzaun abzugrenzen, um ein Einwandern von Individuen zu verhin-

dern. 
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3. Weitere Angaben zur Umweltprüfung 

3.1 Beschreibung von methodischen Ansätzen und Schwierigkeiten bzw. 

Kenntnislücken 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal argumen-

tativ. Hinweise zum Detaillierungsgrad und zu den Anforderungen an die Umwelt-

prüfung wurden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung der zuständigen 

Fachbehörden ermittelt.    

3.2 Hinweise zur Überwachung (Monitoring) 

Über ein Monitoring überwacht die Gemeinde Kritzmow die erheblichen Umwelt-

auswirkungen, um unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermit-

teln.  

Das Monitoring-Konzept sieht vor, diese Auswirkungen durch geeignete Überwa-

chungsmaßnahmen und Informationen unter Berücksichtigung der Bringschuld der 

Fachbehörden nach § 4 Abs. 3 BauGB in regelmäßigen Intervallen nach Realisierung 

des Vorhabens zu prüfen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu 

ergreifen.  

Die Gemeinde Kritzmow plant, in einem Zeitraum von einem Jahr nach Realisierung 

des Vorhabens zu prüfen, ob die notwendigerweise mit mehr oder weniger deutli-

chen Unsicherheiten verbundenen Untersuchungen im Nachhinein zutreffen bzw. 

erhebliche unvorhersehbare Umweltauswirkungen aufgetreten sind. Die Prüfung 

erfolgt durch Abfrage der entsprechenden Fachbehörden. 
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3.3 Erforderliche Sondergutachten 

Innerhalb der Umweltprüfung zum Bebauungsplan wurde eine spezielle arten-

schutzrechtliche Prüfung für den Untersuchungsraum durchgeführt.  

Gegenstand dieser naturschutzfachlichen Bewertung war es zu prüfen, ob sich die 

vorhersehbaren Wirkungen mit entsprechenden Empfindlichkeiten überlagern.  

Auf Grund der unterentwickelten Ausstattung des in Rede stehenden Planungsrau-

mes ist es auszuschließen, dass die ökologische Funktion des vom geplanten Vor-

haben betroffenen Gebietes als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte in ihrem räumli-

chen Zusammenhang zerstört wird.  

Für das oben beschriebene Plangebiet sind zudem keine Wirkungen auf bekannte 

Empfindlichkeiten streng geschützter Arten erkennbar, die die gesetzlich geregelten 

Verbotstatbestände des erheblichen Störens wild lebender Tiere oder die Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfüllen, sofern die Vermeidungsmaß-

nahmen eingehalten werden. 

Der Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche für die Feuerwehr am geplanten Stand-

ort stehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine naturschutzrechtlichen Belange 

entgegen.  
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4. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Gemeinbedarfsfläche auf die Schutzgüter 

des Untersuchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutzgüter aufgrund der 

beschriebenen vorhabenbedingten Auswirkungen nicht erheblich oder nachhaltig 

beeinträchtigt werden.  

Die beschriebenen Ziele und Maßnahmen des Vorhabens lassen keine erheblichen 

nachteiligen und nachhaltigen Auswirkungen auf die Schutzgüter vermuten.  

Unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahme ist von keiner Beein-

trächtigung der relevanten und untersuchten Arten auszugehen. Eine Beeinträchti-

gung weiterer besonders oder streng geschützter Arten ist nicht ableitbar. 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nach der Prüfung als nicht 

erheblich zu bewerten. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebe-

nen und bewerteten Schutzgüter konnte für dieses Vorhaben im Rahmen 

der Umweltprüfung nicht festgestellt werden. 
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5. Anhang 

Anhang 01 Biotoptypenkartierung 

Anhang 02 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

 


